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Sitzungsvorlage 2021/032 

 

 

Verfasser: 

Kulturamt, Kostadinka Malakova 

Stand: 10.02.2021 

 

 

Beteiligung: 

 

 

Az.  

 

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss 08.03.2021 öffentlich 

 

 

 

Annahme von Bundesmitteln 

Zuwendung für Durchführung von Veranstaltungen der Ravensburger Spielzeit 20/21 

aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im 

Rahmen des Förderprogramms NEUSTART KULTUR – "Theater in Bewegung" für 

Gastspieltheater | INTHEGA-Häuser 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Annahme der Bundesmittel aus dem Förderprogramm ›Neustart Kultur – Theater in Be-

wegung‹ in Höhe von maximal 94.712,54 Euro im HH 21/22 wird zugestimmt. 

 

Die geforderten Eigenmittel zur Durchführung der Veranstaltungen sind im HH 2021 einge-

stellt unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplanes 2021/22 durch das Regie-

rungspräsidium. 
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Sachverhalt: 

 

1. Mit Zuwendungsvertrag vom 21.01.2021 erhält das Kulturamt Ravensburg Bundesmittel 

aus dem Förderprogramm Neustart Kultur – "Theater in Bewegung" in Höhe von max. 

94.712,54 Euro bewilligt. Es werden die aufzuwendenden Kosten für die vom Kulturamt 

angemeldeten Gastspiele Theater, Konzerte und Musiktheater der Ravensburger Spiel-

zeit 20/21 gefördert, um den Spielbetrieb nach den pandemiebedingten Schließungen 

wieder zu ermöglichen. Das Förderprogramm ermöglicht es ausdrücklich, Terminver-

schiebungen zu berücksichtigen sowie neue Gastspielverträge der Spielzeit 21/22 an-

stelle von ausgefallenen Veranstaltungen im Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2021 

und bis zur maximalen Höhe der bewilligten Fördermittel nachzureichen. 

 

2. Förderfähig sind bis zu maximal 50 % der Gastspielkosten für Honorare, Reisekosten (in 

Anlehnung an BRKG), externe Technikanmietung sowie Kulturabgaben wie Tantiemen, 

GEMA und Künstlersozialabgabe bei Durchführung der Veranstaltungen im Bewilligungs-

zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2021. Die Zuwendung ist zweckgebunden. Die 

Förderung laufender und anderweitiger Personal- und Sachkosten ist ausgeschlossen. 

 

3. Unter Einhaltung der Fördergrundsätze wurden vom Kulturamt 25 Veranstaltungen der 

Ravensburger Spielzeit, für die Verträge nach dem 01.07.2020 unterzeichnet wurden, zur 

Förderung angemeldet. Die erforderliche Beteiligung durch Eigenmittel in Höhe von min-

destens 50 % der förderfähigen Gastspielkosten für Veranstaltungen der Ravensburger 

Spielzeit bis zum 31.12.2021 ist im Haushalt 2021 eingestellt. 

 

4. Die Mittelanforderung erfolgt in vier zeitlichen Abschnitten bis zum 31.01.2022. Für vier 

durchgeführte Veranstaltungen im Abrechnungszeitraum September-Dezember 2020 be-

antragt das Kulturamt bis 28.02.2021 Mittel in Höhe von 16.905,21 Euro. Die Auszahlung 

der Mittel erfolgt durch den Projektträger INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte 

mit Theatergastspielen e.V. Die Stadt Ravensburg ist Mitglied der INTHEGA. 

 
 

Kosten und Finanzierung: 

 

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag) 

Gesamtkosten der Maßnahme 

94.712,54 € (189.425,08 € Ausga-

ben förderfähige Gastspielkos-

ten abzgl. 50 % Zuwendung) 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  

 Kostenstelle (10-stellig) 2610050041 und 2620060041 

 Bezeichnung Kostenstelle 
Theater (Gastspiele) und Konzerte 

(Gastspiele) 

 Seite im Haushaltsplan 297-302 

 Planansatz ordentlicher Sachaufwand 
130.000 € (Theater) 

150.000 € (Konzerte) 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 
42710300 Ausstellungen und Ver-

anstaltungen 

 Planansatz ordentlicher Ertrag 0 € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 

31400000 Zuweisungen und Zu-

schüsse für laufende Zwecke vom 

Bund  
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Anlage/n: 

 

Anlage 1: Zuwendungsvertrag Förderprogramm NEUSTART KULTUR – "Theater in Bewe-

gung" für Gastspieltheater / INTHEGA-Häuser 
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